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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-000372/2024
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Klemen Grošelj (Renew), Irena Joveva (Renew), Milan Brglez (S&D), Ljudmila Novak (PPE), 
Valter Flego (Renew), Manuela Ripa (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ville Niinistö 
(Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Martin Buschmann (NI)

Betrifft: Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter und anfälliger 
Lebensräume bestimmter Tierarten wie dem Schwarzen Grottenolm

Der Schwarze Grottenolm (Proteus anguinus parkelj) ist ein unter der Erde lebender 
Wassersalamander, der in den unterirdischen Gewässern von Bela Krajina (Slowenien) lebt. 
Schätzungen zufolge gibt es insgesamt weniger als eintausend erwachsene Tiere dieser Art. 
Wissenschaftlich wurde der Schwarze Grottenolm als gefährdete Art eingestuft.

Zu den größten Gefahren für sein Überleben zählen alle Arten von Verschmutzung des Karsts im 
Einzugsgebiet des Grundwassers, in dem der Schwarze Grottenolm angesiedelt ist. Ursache dieser 
Verschmutzung sind intensive Landwirtschaft, Industrie- und Siedlungsabfälle und ‑emissionen, 
Urbanisierung und unzulässige Abfalllagerung. In der Folge wurde die Qualität des Lebensraums 
schlechter und das entsprechende Gebiet kleiner. Zu den giftigen und gefährlichen Stoffen, die eine 
besondere Bedrohung darstellen, gehören auch Kunstdünger, Pestizide und Schwermetalle.

1. Sieht die Kommission vor, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete 
mit hohem ökologischem Wert (z. B. Karstregionen) vorzuschlagen, die Lebensräume für seltene 
Tierarten wie den Schwarzen Grottenolm sind?

2. Plant die Kommission, angemessenere, niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe – insbesondere 
Nitrate – in Grundwasser, das als Lebensraum für besonders gefährdete Arten wie den 
Schwarzen Grottenolm dient, oder für besonders anfällige und verschmutzungsempfindliche 
Ökosysteme festzulegen?

3. Wird die Kommission im Zuge der Maßnahmen zur Verbesserung und zum Erhalt der 
Biodiversität zusätzliche finanzielle Maßnahmen formulieren, mit denen ein Ausgleich für 
Einkommensverluste in betroffenen Tätigkeitsbereichen in Gebieten bestimmter Habitate wie 
Karstregionen geschaffen wird?
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